
Ausschluss Schulbesuch bei konkreter Gefahr (§54
SG NRW)
Beitrag von „kodi“ vom 9. Dezember 2022 06:53

Zitat von Bolzbold

Wenn der Schüler/die Schülerin nur Drogen nähme ohne schulischen Kontext, wäre
wieder § 54 im Spiel.

Wobei das nicht so eindeutig ist. Wir hatten gerade einen außerschulischen Vorfall und
bekamen von der Rechtsabteilung der Bezirksregierung die Einschätzung, dass ein Ausschluss
nicht rechtens wäre, obwohl der Vorfall Auswirkungen auf die Schulgemeinschaft hat.

Im Zweifel also die Rechtsberatung in Anspruch nehmen oder in Kauf nehmen, dass das bei
einem Widerspruch rückwirkend zurückgenommen wird... 
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